
 
 

N I E D E R S C H R I F T 
 

über die öffentliche Sitzung des GEMEINDERATES der Stadtgemeinde Ferlach  

am 08. April 2021 aufgenommen in der Ballspielhalle Ferlach. 

  
Die Anfertigung der Niederschrift erfolgte unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des  

§ 45 K-AGO 1998, LGBl. Nr. 66/1998, idgF., bei gleichzeitiger Berücksichtigung des § 9 Abs. 1 und  2 
der Geschäftsordnung (Verordnung des Gemeinderates vom 27.06.2017, AZ: AL 003-2/17/Wi.). 

 

Ort: Ballspielhalle Ferlach 
 

Beginn: 18:30 Uhr       Ende: 18:55 Uhr 
 

Auf Ladung unter Beachtung der Bestimmungen des § 35 der K-AGO  und § 9 der Geschäftsordnung 

waren zur Sitzung erschienen:   

1. Von den Gemeinderatsmitgliedern: 

    Vorsitzender: Bürgermeister BR RgR Ingo APPÉ    SPÖ 
 Stadträte:  Vizebürgermeister Christian GAMSLER, MSc   SPÖ 

   Vizebürgermeisterin Monika PAJNOGAČ    SPÖ 

   Stadtrat Fabian GRABNER      SPÖ 
   Stadtrat Ervin HUKAREVIC, BSc     SPÖ 

   Stadträtin Helga SEEBER     ÖVP 
   Stadtrat Dominic KEUSCHNIG     FPÖ 

 

Gemeinderäte: Anna MAK       SPÖ 
   Josef SCHUMMI       SPÖ 

   Sonja RAUTER       SPÖ 
    Edith OBILTSCHNIG      SPÖ 

    Siegfried SCHERIAU      SPÖ 

Pia MIKEL, MA       SPÖ 
Herbert GRABNER      SPÖ 

Ing. Thomas LAUSSEGGER     SPÖ 
Ing. Christian WIESER      SPÖ 

RgR Franz WUTTE      SPÖ 
Manfred KLEINER      SPÖ 

Ing. Sven SKJELLET      ÖVP 

Daniela JAMNIG-KUGI, MAS     ÖVP 
Ing. Raimund TAUTSCHER      ÖVP 

Mag. Roman VERDEL      VS.WG 
DI Maria MADER-TSCHERTOU     VS.WG 

Beatrix VERDEL       VS.WG 

Mario STRUGGER      FPÖ 
Ing. Daniel RAUTER-DOVJAK     FPÖ 

Susanne RAMHARTER, BSc, MSc    GRÜNE 
 

 
2. Anwesend und mitwirkend gem. § 78 Abs. 2 der K-AGO 1998, idgF.,   

    und § 10 der Geschäftsordnung die Leiterin des inneren Dienstes: 

   Mag. Tanja LEDERER-WENZEL 
  

 
3. Schriftführung gem. § 45 Abs. 1 der K-AGO 1998 idgF.: 

   Evelin BRANDNER 

 
   

Begrüßung durch den Vorsitzenden. 
 



 
 

 

ÖFFENTLICHER TEIL: 
 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Bürgermeister BR RgR Ingo Appé eröffnet die Sitzung, stellt fest, dass alle Mitglieder anwesend 

sind und der Gemeinderat somit beschlussfähig ist. 

 
2. Bestellung von zwei Mitgliedern zur Mitunterfertigung der Niederschrift über         

 die heutige Sitzung des Gemeinderates gem. § 45 der K-AGO 
Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Sitzung des Gemeinderates werden 

die Stadtratsmitglieder Fabian GRABNER  und Dominic KEUSCHNIG  nominiert. 

 

Berichterstatter:  Bürgermeister BR RgR Ingo Appé 

 
3. Verordnung, mit welcher die Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches des Bürgermeisters nach 

§ 69 der K-AGO auf den Bürgermeister, die Vizebürgermeister und die sonstigen Mitglieder des 

Stadtrates aufgeteilt werden – Referatsaufteilung (Stadtrat 8.4.2021) 

 

Gemäß § 69 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung 1998 (K-AGO), LGBl.Nr. 66/1998, in der 
geltenden Fassung, sind in Gemeinden mit 27 Mitgliedern des Gemeinderates die Aufgaben des eigenen 

Wirkungsbereiches des Bürgermeisters nach § 69 Abs. 5 und 7 nach ihrem sachlichen Zusammenhang 
jedenfalls auf den Bürgermeister und die Vizebürgermeister und wenn es im Hinblick auf den durch die 

Struktur der Gemeinde bedingten Arbeitsanfall erforderlich erscheint, auch auf die sonstigen Mitglieder 

des Stadtrates durch Verordnung des Gemeinderates aufzuteilen. 
 

Dem Verordnungsentwurf zur Referatsaufteilung wird einstimmig die Zustimmung erteilt. 
 

 

4. Gemeinderats-, Stadtrats- und Ausschusssitzungen; elektronische Übermittlung der Einladung 

und Niederschrift (Stadtrat 8.4.2021) 

 
Gem. § 35 der Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung, K-AGO idgF., kann die Einberufung der 

Gemeinderatsitzung nicht nur per Post sondern auch in jeder anderen technisch möglichen Weise, 

insbesondere elektronisch, übermittelt werden. 
In diesem Fall genügt die Sendebestätigung als nachweisliche Zustellung. Ersatzmitglieder dürfen in 

dringenden Fällen in der Reihenfolge der Liste der Ersatzmitglieder des betreffenden Wahlvorschlages 
mündlich oder telefonisch einberufen werden.  

Weiters sind auch gemäß § 45 K-AGO der K-AGO 1998, idgF., die Niederschriften nach Tunlichkeit 

allen im Gemeinderat bzw. Stadtrat vertretenen Parteien zu übermitteln. 
Künftig ist die elektronische Übermittlung der Gemeinderatsprotokolle ausdrücklich für zulässig erklärt. 

Dadurch sollen der Verwaltungsaufwand verringert und die Informationsflüsse innerhalb der Gemeinde 
beschleunigt werden. In diesem Fall genügt die Sendebestätigung als nachweisliche Zustellung. 

 
Die Übermittlung der Einladungen sowie der Niederschrift in jeder technisch möglichen Weise, 

insbesondere auch elektronisch, bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der jeweiligen 

Gemeinderatspartei und des jeweiligen Gemeinderatsmitgliedes.  
 

Mit Unterschrift stimmt jeder Gemeinderat und die Fraktionssprecher der Übermittlung der 
Einladungen und der Niederschriften für die Gemeinderats-, Stadtrats- und Ausschusssitzungen per 

Mail zu.  

 
Dieser Vorgangsweise wird einstimmig die Zustimmung erteilt. 
 

 

 
 

 

 



 
 

5. Grundverkehrskommission; Bestellung eines nichtständigen Mitgliedes sowie     

 eines Ersatzmitgliedes für die laufende Funktionsperiode des Gemeinderates 
 (Stadtrat 8.4.2021) 
 

Gemäß § 11 Abs. 3 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes 2002 – K-GVG, LGBl.Nr. 9/2004, hat der 

Gemeinderat jeder Gemeinde einen in Kärnten selbständigen erwerbstätigen Landwirt als Mitglied und 
einen als Ersatzmitglied zu bestellen. 

 

Als Mitglied wird  

Erwin WIESER, geb. 18.6.1958 

Landwirt, Reßnig 15, 9170 Ferlach 

als Ersatzmitglied 

Erhard LAUSEGGER, geb. 10.12.1951 

Landwirt, Bodental 7, 9163 Unterbergen 

 

namhaft gemacht. 
Einstimmige Annahme der Bestellung des Mitgliedes sowie Ersatzmitgliedes in die 

Grundverkehrskommission. 
 

 

6. Ortsbildpflegekommission; Bestellung eines nichtständigen Mitgliedes sowie eines 
Ersatzmitgliedes für die laufende Funktionsperiode des Gemeinderates (Stadtrat 8.4.2021) 

 

Gemäß § 11 Abs.3 des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990, K-OBG, LGBl.Nr. 32/1990 idgF., hat der 

Gemeinderat jeder Gemeinde aus dem Kreis der Personen, die mit den Fragen der Ortsbildpflege 
besonders betraut sind, auf die Dauer der Funktionsperiode des Gemeinderates ein nichtständiges 

Mitglied der Ortsbildpflegekommission und gem. § 11 Abs.4 leg.cit. in gleicher Weise ein Ersatzmitglied 

zu bestellen. 
 

In Entsprechung der zitierten Gesetzesbestimmung wird zum nichtständigen Mitglied der 
Ortsbildpflegekommission für den Bezirk Klagenfurt-Land 

 
Ing. Gernot Huss, geb. 31.8.1962 

9170 Ferlach, J.-F-Perkonig Straße 17 

 
und als Ersatzmitglied 

 
  Dipl. Ing. Harald Pirtscher, geb. 16.11.1956 

  9170 Ferlach, Muldenweg 15 

 
bestellt.  

Einstimmige Annahme der Bestellung des Mitgliedes sowie Ersatzmitgliedes in die 
Ortsbildpflegekommission. 

 
 

7. Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten, Mitglieder und Ersatzmitglieder; Bestellung 

für die laufende Funktionsperiode des Gemeinderates (Stadtrat 8.4.2021) 

 

Gemäß § 77 des Kärntner Jagdgesetzes 2000 – K-JG, LGBl.Nr. 21/2000  idgF., hat der Gemeinderat 
eine Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten für die Dauer des Wahlabschnittes des 

Gemeinderates zu bestellen. 

 

 

 



 
 

 

Gemäß § 77 K-JG werden folgende Mitglieder nominiert:  

Mitglied GR Ing. Thomas LAUSEGGER, Bodental 5 
aus d. Land-u. Forstwirtschaftsausschuss 

   Ersatzmitglied  GR Siegfried SCHERIAU, Kappel/Drau 61 

 
Mitglied      Constantin WINKLER, Postgasse 7/1 

Vorschlagsrecht der Kärntner Jägerschaft 

Ersatzmitglied  Wolfgang HORN, Arbeiterheimgasse 28 

 

Mitglied / Obmann    Reinhold WERNIG, Unterbergen 6 
Mitglied eines Jagdverwaltungsbeirates 

   Ersatzmitglied  Martin RULITZ, Kappel an der Drau 13 

 

Der vorgeschlagenen Nominierung der Mitglieder und Ersatzmitglieder in die 
Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten wird einstimmig zugestimmt. 

 
 

8. Sicherheitsvertrauensperson und Ersatzmitglied,  

 Bestellung für die laufende Funktionsperiode des Gemeinderates (Stadtrat 8.4.2021) 

 

Gemäß § 11 des Kärntner Bedienstetenschutzgesetzes – K-BSG, LGBl.Nr. 7/2005 idgF., hat der 
Gemeinderat Sicherheitsvertrauenspersonen für die Dauer des Wahlabschnittes des Gemeinderates zu 

bestellen. Vor der Bestellung ist die Personalvertretung anzuhören. Gemäß § 6 dürfen als Sicherheits-

vertrauenspersonen nur Gemeindebedienstete bestellt werden, die die für eine erfolgreiche Tätigkeit 
notwendigen personellen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Für jede 

Sicherheitsvertrauensperson ein Vertreter zu bestellen. 
 

Im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes wird als Sicherheitsvertrauensperson der Bedienstete 
 

Herr Erich VARCH 

und als seine Vertreterin der Bedienstete  
 

     Frau Yvonne RAUTER, BA MSc 
bestellt.  

Der Bestellung der Sicherheitsvertrauensperson und des Ersatzmitgliedes wird 

einstimmig zugestimmt. 
 

9. Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt; Nominierung eines Gemeindevertreters und eines 
Ersatzmitgliedes (Stadtrat 8.4.2021) 

 

Gemäß §§ 40 ff Kärntner Abfallwirtschaftsordnung – K-AWO, LGBl.Nr. 17/2004 idgF., hat der 

Gemeinderat jeder verbandsangehörigen Gemeinde den Bürgermeister oder jeweils ein anderes 

Mitglied des Gemeinderates sowie ein Ersatzmitglied in den Verbandsrat zu entsenden. 

 

Im Sinne dieser Bestimmungen wird als Vertreter der Stadtgemeinde Ferlach 

Bürgermeister BR RgR Ingo APPÉ 

und als Ersatzmitglied 

Stadtrat Ervin HUKAREVIC, BSc 

nominiert. 

Die Nominierung des Gemeindevertreters und Ersatzmitgliedes in den 
Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt wird einstimmig angenommen. 

 



 
 

 

10. Verein zur Förderung des Büchsenmacherhandwerks Österreichs; Nominierung zweier 
Gemeindevertreter in das Vereinskuratorium (Stadtrat 8.4.2021) 

 
Gemäß § 12 der geltenden Vereinsstatuten werden für die kommende Funktionsperiode des 

Gemeinderates in das Vereinskuratorium 

 

Bürgermeister BR RgR Ingo APPÉ 

und  

Rudolf Franz ZIERLER, geb. 07.01.1958 

Beamter in Ruhe, Neubaugasse 12, 9170 Ferlach, 

nominiert. 

Der Nominierung der Gemeindevertreter in das Kuratorium des Vereines zur Förderung 
des Büchsenmacherhandwerks Österreichs wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

11. Regionalverband Carnica-Region Rosental; Bestellung eines Mitgliedes in den Fachausschuss 

Tourismus (Stadtrat 8.4.2021) 

 
Der Regionalverband Carnica-Region Rosental ist zum einen ein Verein, der Aufgaben der 
Regionalentwicklung wahrnimmt und zum anderen er ist auch eine juristische Person im Sinne des § 3 

Kärntner Tourismusgesetzes (K-TG).   

Gemäß den Statuten der Carnica-Region Rosental (§ 14) ist der Tourismusausschuss das regionale 
touristische Vollzugsorgan im Sinne des § 3 K-TG. Dieses Gremium hat laut Statuten und 

Geschäftsordnung die inhaltlichen und strategischen Kompetenzen für die Tourismusaktivitäten des 
Rosentales inne.  

Die Stadtgemeinde Ferlach wurde von der Carnica-Region Rosental ersucht, in dieses Gremium zwei 

Mitglieder zu entsenden, die in der Gemeinde als Touristiker tätig sind.  
 

Folgende Personen werden namhaft gemacht:  
 

 Frau Mag. Christina Maier, Kommunal GesmbH. 

   

 Frau Alexandra Sereinig, Familienbetrieb Sereinig, Bodental  
 

Der Nominierung der Mitglieder in den Fachausschuss wird einstimmig zugestimmt. 

 
 

Nachstehende Selbstständige Anträge werden gemäß § 41 K-AGO, LGBl.Nr. 66/1998 idgF bzw. § 7 
GeO von den GemeinderätInnen der VS.WG eingebracht: 

 

Förderung des Regioservice mit einer regelmäßigen finanziellen Förderung  
Zuweisung an den Stadtrat 

 
Förderung des Zubaus beim Verein des zweisprachigen Kindergartens „Du und 

Ich/Jaz in ti“ Ferlach/Borovlje 

Zuweisung an den Stadtrat 
und 

  Nachhaltiges Tourismuskonzept für  
Bodental/Poden, Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk, Strugarjach/Strugarje 

Zuweisung an den Stadtrat 
 

 

 
 



 
 

Ebenfalls bringt die VS.WG gem. § 42 (1) K-AGO einen Dringlichkeitsantrag ein, betreffend 

 
Zeitliche Sperre des Meerauges für Besucher 

 
 

Die Dringlichkeit dieses Antrages wird einstimmig beschlossen.  

 
Weiters wird einstimmig beschlossen, mit den Grundstückseigentümern entsprechende 

Gespräche zu führen, da die Gemeinde selbst nur Pächter des Zuganges dieses 
Ausflugzieles ist. 

 
 

 

 
Sodann ist die öffentliche Sitzung des Gemeinderates beendet. 

 
 

Der Vorsitzende:  Die Gemeinderatsmitglieder:  Die Schriftführerin: 

Ingo Appé e.h.   Fabian GRABNER e.h.   Evelin Brandner e.h. 

     Dominic KEUSCHNIG e.h. 

 

 

 

Die Leiterin des inneren Dienstes: 

Mag. Tanja Lederer-Wenzel e.h. 
 

 

 


